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§ 21 M-GOTV Geschaftsfuhrer und
Personalaufwand des

Tourismusverbands

M-GOTV - Mustergeschaftsordnung - M-GOTV

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Der Vorstand des Tourismusverbands hat zur Besorgung der Verbandsgeschafte eine Geschéftsstelle einzurichten
und das erforderliche Personal einzustellen. Die Geschaftsstelle ist der Leitung eines fachlich geeigneten
Geschaéftsfuhrers zu unterstellen. Der Geschaftsfuhrer ist an die Weisungen des Vorsitzenden sowie an die Beschlisse
des Vorstands und der Vollversammlung gebunden. Ein Vorstandsmitglied kann nicht zum Geschaftsfuhrer bestellt

werden.

(2) Der Geschaftsfuhrer leitet die Geschaftsstelle des Tourismusverbands und seiner sonstigen Einrichtungen und ist
Vorgesetzter aller Bediensteten des Tourismusverbands.

(3) Der Geschaftsfuhrer hat Konzepte fir die Aufgabenerfillung des Tourismusverbands zu entwickeln und diese dem
Vorstand vorzulegen. lhm obliegt die Umsetzung der vom Vorstand beschlossenen Konzepte.

(4) Der Tourismusverband hat seine Geschaftsfihrung derart auszurichten, dass hochstens 40% seiner Einnahmen fur
Personalkosten aufgewendet werden durfen. Daruber hinausgehende Kosten haben die Gemeinden des ortlichen
Wirkungsbereichs des Tourismusverbands in Form eines finanziellen Beitrags gemald § 29 Abs. 8 Burgenlandisches
Tourismusgesetz 2014 - Bgld. TG 2014, LGBI. Nr. 63/2014 in der geltenden Fassung, zu leisten.

In Kraft seit 02.03.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=63/2014&Bundesland=Burgenland&BundeslandDefault=Burgenland&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 21 M-GOTV Geschäftsführer und Personalaufwand des Tourismusverbands
	M-GOTV - Mustergeschäftsordnung - M-GOTV


